
AOK 17·09 

für Steuerberater 

     
An: Die Mitglieder der Steuerberaterverbände  

Köln, Düsseldorf und Hamburg e. V. 
Von: AOK Rheinland/Hamburg –  

Die Gesundheitskasse 
 

    
  Tipps und  

Infos: 
Ihre persönlichen Ansprech-
partner vor Ort stehen Ihnen 
jederzeit zur Beantwortung 
individueller Fragen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite!  

    
Datum: im Dezember 2009 Seiten: 2 Seiten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Kooperation mit den Steuerberaterverbänden Köln, Düsseldorf und Hamburg e.V. infor-
mieren wir Sie mit „AOK direkt“ über die Beitragssätze und Grenzwerte für das Jahr 2010.  
 

Auf einen Blick: Aktuelle Zahlen und Grenzwerte ab 1. Januar 2010 
 

Versicherungszweig Beitragssätze u. Grenzwerte
Krankenversicherung  (allgemein) 14,9 %
    (ermäßigt)  14,3 %
Rentenversicherung 19,9 %
Arbeitslosenversicherung 2,8 %
Insolvenzgeldumlage 0,41 %
Pflegeversicherung 1,95 %
Pflegeversicherung für Kinderlose 2,2 %
Umlage U1 für Aufwendungen bei Krankheit 
Erstattung Umlagesatz
50 % 1,3 %
60 % 1,8 %
70 % 2,6 %
Umlage U2 für Aufwendungen bei Mutterschaft 
Erstattung Umlagesatz
100 % 0,2 %
Minijobs (Minijob-Zentrale) 
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur ... 
Krankenversicherung 13,0 %
Krankenversicherung bei Beschäftigung im Haushalt 5,0 %
Rentenversicherung 15,0 %
Rentenversicherung bei Beschäftigung im Haushalt 5,0 %
Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung 4,9 %
Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung 
bei Beschäftigung im privaten Haushalt 14,9 %
Einheitliche Pauschsteuer 2,0 %
Umlage U1 (80 %) 0,6 %
Umlage U2 (100 %) 0,07 %
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Beitragssätze bei Versorgungsbezügen 
Allgemeiner Beitragssatz 14,9 %
Bezieher von Renten nach dem Gesetz über die Alterssicherung  
der Landwirte 7,9 %
Pflegeversicherung 1,95 %
Pflegeversicherung (Kinderlose) 2,2 %
Beitragsbemessungsgrenzen 
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis West) 
Jahr 66.000,00 EUR
Monat 5.500,00 EUR
Woche 1.283,33 EUR
Tag 183,33 EUR
Kranken- und Pflegeversicherung (bundesweit) 
Jahr 45.000,00 EUR
Monat 3. 750,00 EUR
Woche 875,00 EUR
Tag 125,00 EUR
Jahresarbeitsentgeltgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung 
Allgemeine JAE-Grenze 
Jahr 49.950,00 EUR
Besondere JAE-Grenze  
(Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 privat krankenvollversichert gewesen sind) 
Jahr 45.000,00 EUR
Einkommensgrenzen (im Monat) 
Geringverdienergrenze für Auszubildende 325,00 EUR
Familienversicherung für Minijobber 400,00 EUR
Familienversicherung ohne Einkünfte aus Minijobs 365,00 EUR
Bezugsgröße  
(Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit, 
Renten- u. Arbeitslosenversicherung Rechtskreis West) 
Monat 2.555,00 EUR
Jahr 30.660,00 EUR
Höchstbeitragszuschuss für freiwillig Krankenversicherte  
Krankenversicherung 262,50 EUR
Pflegeversicherung 36,56 EUR
Höchstbeitragszuschuss für privat Krankenversicherte 
Krankenversicherung 262,50 EUR
Pflegeversicherung  36,56 EUR

 
Bei individuellen Fragen zum Sozialversicherungsrecht steht Ihnen Ihr persönlicher AOK-Ansprech-
partner vor Ort gern mit Rat und Tat zur Seite. Detaillierte Informationen finden Sie auch im Internet  
unter www.aok-business.de/rh. 

 
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für die partnerschaftliche Zusammenarbeit in diesem Jahr und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Glück und Erfolg  
für das neue Jahr und vor allem Gesundheit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse 
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